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Betrifft 
Steuerreformgesetz I 2019/2020: Stellungnahme zu Artikel 20 (Tabaksteuergesetz) 

Sehr geehrte Damen, s.g. Herren! 

Die Erhöhung der Tabaksteuer ist eine sinnvolle Lenkungsmaßnahme zur möglichen Reduktion 
des Schadens durch Tabakgenuß, insbesonders des Rauchens durch Verbrennung. 

Reduziertes Gesundheitsrisiko und Schadensreduktion steht auch aus lungenfachärztlicher Sicht 
im Vordergrund, vorallem bei Personen, die auf Grund einer Nikotinabhängigkeit das 
Tabakrauchen nicht beenden können oder wollen. 

Tabak zum Erhitzen stellt eine Risikoreduktion und Schadensreduktion dar. Ein Tabak-Erhitzer 
System hat eine fast komplette Kohlenmonoxidreduktion (CO) und 80-98 %ige Reduktion 
anderer Biomarker für Toxizität nachgewiesen (1-4). 

Eine günstigere Besteuerung von Feinschnitt-Tabak, welcher als Verbrennungsprodukt deutlich 
höhere Gesundheitsrisiken bewirkt als Tabak zum Erhitzen, ist entsprechend auch von 
Österreich unterzeichneten WHO Richtlinien und Übereinkommen (WHO FCTe) nicht 
verständlich und wäre aus lungenfachärztlicher Sicht NICHT zu argumentieren. 

Daher empfehle ich aus ärztlicher Sicht eine, wenn auch nicht unbedingt proportional dem ca 90 

% niedrigeren Schadensrisikos entsprechende, doch signifikant niedrigere, angepasste 
Besteuerung für Tabak zum Erhitzen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Prim. Univ. Prof. Dr ang POPP 
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